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Sa^e feft: Sie ftfeweijertftfee Slrmee unb ifere

ver werben nur bann ber feofeen Slufgabe, b. fe. iferer

proüibenticlten Beftitnmung, baS tfeettre Saterlanb
ntacfeltoS bett SRa*fommen ju erfealten, 31t entfpre*
*en befäfeigt feitt, wenn fte üott Jenem ©eifte ber

Sufammettgefeörigfeit unb gegenfeitigem Bertratten
bitr*brungen ftnb, wel*e einjig burefe bie gemeinfa*
men Uebungen im grieben gepflegt unb erjielt wer*
ben fönnen. (SR. Sfenrg. 3*9-)

üxetsfehreiben bta eitrg. fHtittaritrparftmentes
an bte Miliiärbrijörirtn btt Äantone.

(Som 2. SRärj 1866.)

Sit.! Ser § 153 beS [ReglementeS über ben in*
nem Sienft ftefet üor, baß üott ben Kompagniefont*
manbanten befonbere Kompagniebü*er gefüfert wer*
ben.

Sa folefee Kompagttiebü*er itt ben meiften Kan*
tonen f*on eingefüfert ftnb unb fein ©runb beftefet,

baß atte na* bent gleicfeen SüRufter eittgeri*tet feien,
feat baS Separtement üon üornfeerefn barauf üer*

ji*tet, beftimmte ob!igatorif*e Sorf*riften für baS

Kompagniebn* aufjuftetten.
Sagegen glaubten wir, eS bürfte ben fantonaten

SRilitätbefeörbett erwünftfet fein, ein moglüfeft jwecf=

mäßig eingeri*teteS Kompagniebu* als SRufter ju
erfealten unb wir beauftragten bafeer bie Kommiffton,
wel*e baS neue Stenftregleraent üorjitfeeratfeen hatte,

au* baS SRufter eineS Kompagniebu*eS aufjitftetlen.
Sie Kommiffton ift nun iferem Slwftrage na*ge=

fommen unb wir ftnb im gatte, Sfenen in ber Sin*

läge ein SIRufter eitteS Kompagttiebtt*eS jufettben ju
fönnen, baS wir Sfenen, wegen feiner praftiftfeen Sin*

läge unb oollftänbigen Uebereinftimmung mit ben

neueften SReglementen jur ©infüferttng bei 3feren Srup*
pett beftenS empfefelett.

SBeitere ©remptare beftfjt baS Separtement ni*t,
bagegen fönnen folefee ofene Steifet jit bittigen Brei*
fen üott ber Srttcferei 3- 3- ©fertften in Slarau be*

jogen werben, wel*e ben Safc für eine größere Sluf*
läge ftefeen gelaffen feat.

©tei*jeitig fenben wir Sfenen unter Scrbanfung
bie Kompagniebü*er jurücf, bie Sie unS feiner Seit
jur ©inft*t mitgetfeeilt feaben.

li*en griebenSübttttgen gelieferte SRaterial ber

gejogenen Sierpfün ber* Batterien in ber SEBeife feftge*

fefct, baß für JebeS in einem orbentli*en SIBieberfeo*

lungSfurfe feenüfcte Sierpfiinber=®ef*ü& eitte SRietfee

üon gr. 76 ttnb für JebeS ©aiffon eine fol*e üon

gr. 36 ju bejafelett fei.
Seit bem ©rlaffc biefer Serorbnung ftnb üon

Seite mefererer fantonaten SIRilitärüerwaltungen Be*
ftfewerben gegen biefe SRietfegelber erfeofeen tmb na*
mentli* bte für bie ®ef*ü|röferen als ju feo* ge*
griffen bargeftettt worben.

Sn Serüefft*tigung biefer Bef*werben unb um
ben geäußerten SEBünftfeett mögli*ft entgegen ju fom*

men, feat nun baS unterjeiefenete Separtement niefet

ermangelt, beim fe. BunbeSratfee eine tfeeitweife @r=

mäßigtmg beS feftgefefcten SarifeS jtt befürworten
itnb eS feat berfelbe unterm 12. I. SRonatS ben Se*
ftfelug gefaßt:

eS fei itt tfeeitweifer Slbänberung feiner S*luß=
nafeme üom 28. SRooember 1864, ber SRietfejinS für
jebeS Sierpfünber=®ef*ü§ wäferenb eines orbcntli*
*eit SEBieberfeolungSfitrfcS üon 14 Sagen fürberfein
auf gr. 38 feerabgefefjt.

Snbem baS Separtement ft* feeefert, 3fenen biefe

Serfügung jur Kenntniß ju bringen, fügt eS auS*

btücfli* bef, baß biefelbe feine rücfwtrfenbe Kraft feat.

Mttkfa)ttibtn bt& tiba. iJlUitoriiepartetnente
nn J»ie Jltilitarkprirw ber ftantone.

(Sem 4. SRärj 1866.)

Sit.! Sur* Bef*luß beS BunbeSrattjeS üom 28.
SRoüember 1864 wurbe ber SRietfejinS für baS üott
ber ©ibgenoffenfefeaft ben Katttotten für bie gewöfen*

^rü*te btt Ueohadjfung bta legten JJolen-

on ©rt uno Stelle.

(gortfefcuttg.)

Sie polniftfeen BolfSbefeörben gelangten allmälig
bafein, baß bie befte Kletbung für ifere Sruppen bte

ber polniftfeen Bauern fei, unb ein Seftfeluß in bie*

fem Sinne wttrbe entweber wirfli* gefaßt ober bo*
wenigftenS angefünbigt; jwei Sorjüge biefer Klei*
bung entftfeiebett feier: 1) bie leiefete Beftfeaffung,

2) tmb üorjügli* Ue Unfenntliefefeit ber Serfpreng*
ten für ben geittb.

Sie ©rfaferung im SolfSfrieg ließ alfo bie polni*
ftfeen Befeörben üon ber SlnfangS angenommmenen

Uniformfu*t, bie fefer bebeutenbe ®elber unb Sir*

beitSfräfte in Slnfpru* nafem, jitrücffontmen jum
Bürger=SEBeferfleib, alfo gerabe ben entgegengefefctett

SEBeg üon bett SRorbamerifattertt gefeen, attS bem

etnfa*en ©runbe, weil ber Krieg ber Solen Je län*

ger Je mefer SertfeeibiguttgS* unb SolfSfrieg, —
berjenige ber SRorbamerifaner je länger je mefer Sltt*

griffS* unb ©roberungSfrteg würbe.

Sluf wel*e üott biefett beiben Kriegsarten unS

üorjubereiten wir mefer ©runb uitb Slnlaß feaben,

barüber fein SEBort weiter.

UnfereS SEBeferftanbS Blitfe ftnb glücfticfeer SSBetfc

gegen feinen Sonberfeuttb mefer gewattbt, fonbetn

gegen Singriffe üon außen.
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Satze fest: Die schweizerische Armee und ihrc

rer werdcn nur dann dcr hohen Aufgabc, d. h. ihrer
providcnticllcn Bestimmung, das theure Vaterland
niackellos dcn Nachkommen zu erhalten, zu entsprechen

befähigt sein, wcnn sie von jenem Geiste dcr

Zusammengehörigkeit und gegenseitigem Vertrauen
durchdrungen sind, welche einzig durch die gemeinsamen

Uebungen im Frieden gepflegt und erzielt werdcn

können. (N. Thnrg. Ztg.)

Kreiöschreiben des eidg. Militärdepartemenls
an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 2. März 1866.)

Tit.! Der § 153 des Réglementes über dcn

innern Dicnst sieht vor, daß von den Kompagniekom-
mandantcn besondere Kompagniebücher geführt werden.

Da solche Kompagniebüchcr in dcn meisten
Kantonen schon eingeführt stnd und kein Grund besteht,

daß alle nach dem gleichen Muster eingerichtet seien,

hat das Departement von vornherein darauf
verzichtet, bestimmte obligatorische Vorschriften für das

Kompagniebuch aufzustellen.

Dagegen glaubten wir, cs dürfte den kantonalen

Militärbehörden erwünscht sein, cin möglichst
zweckmäßig eingerichtetes Kvmpagniebuch als Muster zu
erhalten und wir beauftragten daher die Kommission,
wclche das neue Dienstreglement vorzuberathcn hatte,
auch das Muster eines Kompagniebuchcs aufznstcllen.

Die Kommission ist nun ihrem Auftrage
nachgekommen und wir sind im Falle, Ihnen in der

Anlage ein Muster eines Kompagnicbuches zusenden zu

können, das wir Ihnen, wegen seiner praktischen
Anlage und vollständigen Uebereinstimmung mit den

neuesten Reglementen zur Einführung bei Ihren Truppen

bestens empfehlen.
Weitere Eremplare besitzt das Departement nicht,

dagcgcn können solche ohne Zweifel zu billigen Preisen

von der Druckerei I. I. Christen in Aarau
bezogen werden, welche den Satz für eine größere Auflage

stehe» gelassen hat.

Gleichzeitig senden wir Ihnen unter Vcrdankung
die Kompagniebücher zurück, die Sie uns feiner Zeit
zur Einsicht mitgetheilt haben.

lichen Friedensübnngen gelieferte Material der gezo-

genen Vierpfünder-Batterien in der Weise festgesetzt,

daß für jedes in cinem ordentlichen Wiederholungskurfe

benützte Vierpfünder-Geschütz eine Miethe
von Fr. 76 und für jedes Caisson eine solche von

Fr. 36 zu bezahlen sei.

Seit dem Erlasse dieser Verordnung sind von
Seite mehrerer kantonalen Militärverwaltungen
Beschwerden gegcn diese Micthgelder erhoben und
namentlich die für die Geschützröhren als zu hoch

gegriffen dargestellt worden.

In Berücksichtigung dieser Beschwerden und um
den geäußerten Wünschen möglichst entgegen zu
kommen, hat nun das unterzeichnete Departement nicht

ermangelt, beim h. Bundesrathe eine theilweise
Ermäßigung des festgesetzten Tarifes zu befürworten
und es hat derselbe unterm 12. l. Monats den

Beschluß gefaßt:
cs sei in theilweiser Abänderung seincr Schlußnahme

vom 28. November 1864, der Miethzins für
jedes Vierpfünder-Geschütz währcnd cines ordentlichen

Wiederholungskurscs von 14 Tagen fürderhin
auf Fr. 38 herabgesetzt.

Indem das Departement stch beehrt, Ihnen diefe

Verfügung zur Kenntniß zu bringen, fügt es

ausdrücklich bet, daß dieselbe keine rückwirkende Kraft hat.

Kreiöschreiben des eidg. Miiitardepartements
an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 4. März 1866.)

Tit.! Durch Beschluß des Bundesrathes vom 28.
November 1864 wurde der Miethzins für das von
der Eidgenossenschaft den Kantonen für die gewöhn-

Früchte der Beobachtung des setzten Polen-
an Ort und Stelle.

(Fortsetzung.)

Die polnischen Volksbehörden gelangten allmälig
dahin, daß die beste Kleidung für ihre Truppen dte

der polnischen Bauern sei, und cin Beschluß in diesem

Sinne wurde entweder wirklich gefaßt oder doch

wenigstens angekündigt; zwei Vorzüge dicscr Kleidung

entschieden hier: 1) die leichte Beschaffung,

2) und vorzüglich die Unkenntlichkeit der Zersprengten

für den Feind.
Die Erfahrung im Volkskrieg ließ also die polnischen

Behörden von der Anfangs angenommmenen
Uniformsucht, die sehr bedeutende Gelder und

Arbeitskräfte in Anspruch nahm, zurückkommen zum

Bürger-Wehrkleid, also gerade den entgegengesetzten

Weg von den Nordamerikanern gehen, aus dem

einfachen Grunde, weil der Kricg der Polen je länger

je mehr Vertheidigungs- und Volkskrieg, —
derjenige der Nordamerikaner je länger je mehr

Angriffs- und Eroberungskrieg wurde.

Auf welche von diefen beiden Kriegsarten uns

vorzubereiten wir mehr Grund und Anlaß haben,

darüber kein Wort weiter.

Unseres Wehrstands Blicke sind glücklicher Weise

gegen keinen Sonderbund mehr gewandt, sondem

gegen Angriffe von außcn-
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